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öffentlich betjanbelt gu werben berbient, benn ber
©uubeSboben ift öffentliches ©emeingut unb joß nnb
barf nicht für ©ribatiutereffen berfdjcnft werben.

iletdtanböutcfcu.
Der Streif ber ©ipfcr in ©afcl bauert f<hou fünf

SBochen. ge^t bricht er wieber heftiger hetbor, trohbem
biete ©ipfer bcn ©la| berlaffen tjaben unb faum mehr
100 ba finb. Die ©ipfer bertangen einen ÜJtiuimal»
ftunbentofjn bon 53 Stp., wätjrenb bie Slrbeitgcbcr einen
SJtinimaBohn nicht garantieren nnb nur einen Durch»
fdjnittStotjn ungefähr in biefer £jöl)e gewähren wollen.
Die ©elbfammlungen für bie SluSftänbigen hatten auf
hiefigem ©la^e erft einen mäßigen ©rfolg unb auch ber
DemonftrationSgug bom Sonntag berfagtc, ba nur
fechS Fähnlein erfdjienen. gejjt wirb eilt neuer Slutauf
genommen, um grieben â" fchliefjen unb wenn er
loieber unerreichbar ift, bann fott Der Streif 511 einer
ÛJÎachtfrage ber gefamten Slrbeiterfchaft gemacht werben.
SSie bieS gu machen ift in ber jejjigen 3eit, ba bie

gefchäfttichen ffonjuufturen feineSwegS günftige finb,
wirb freilich nicht gefagt. ©in fjatbwegS annehmbares
Uebereiufommen ift jebenfaßS beut längeren Streifen
borgugie£)en unb bei einigem guten SBillen fottte baS

nicht unmöglich fein.

ffeta Schreiucrftreif in Sera. Die Schreiuergehitfeit,
welche feit SJtontag bie Slrbcit cingefteHt Jjatten, haben
biefelbe am Donnerstag früh wieber aufgenommen.

Sohnbetoegung ber ÜDicturer unb §attblattger in Dhun.
Dant bem ©ntgegenfommen ber SJteifterfchaft unb ber

©ermittlung ber Herren StegierungSftattljalter ©fifter
unb ©oligeiinfpeftor ©erger ift eine ©erftänbigung er»

gielt worben. Die Offerte ber ©teifier: ©tinimaBohn für
SJtaurer 48 ©IS. per Stunbe, für §anblanger 36 ©tS.
unb 28 ©tS. für ©flafterbuben würbe angenommen,
gerner barf für bie UnfaBoerfidhetung fein gtöfjecer
Slbgug als 2 ©rogent gemacht werben. Die Arbeiter,
bie mehr als 5 ffilometer bom Slrbeitsplaj} entfernt
wohnen, erhalten einen 3"f<htofl bon 20 ©rogent. Der
neue Darif gilt 2 gatjre; ffünbigungSfrift 3 Sïtonate.

^crldjtecettcö.
Der internationale ffongrefj für bie görberuttg beS

3etdjeitunterri(ht§ in ©ertt hat folgenbe fechS Dhefen
angenommen :

©rfte Dhefe: 1. Der 3^chenunterridht ift in aBen
Schulen bon ber unterften Stufe an ein §auptunter»
richtSfath unb obligatorifch- 2. Sluch bie übrigen Unter»
richtSgebiete müffen ft<h beS 3ei<h"enS als eines SluS»

brudmittels bebienen. 3. Die Unterweifung im 3ei<hnen
mufj auf bie ®efe|e ber natürlichen ©ntwidlung beS

ffinbeS begrünbet werben. Der Schüler muh baS

3eichnen als ein SluSbrudSmittel für feine ©mpfinbungen
unb ©ebanfen felbftänbig gebrauchen lernen. 4. gür
bie Slufnahme in bie ©erufsfthule unb baS Dechnitum
wirb eine Prüfung im Zeichnen geforbert. 5. Das
Schuljimmer muh in ©egug auf ©inrichtung, SluSfiatt»
ung, SBanbfchmucJ u. f. w. ben gorberungen ber titnfi»
ferifdhen ©rgietjung entfprechen. 6. ffünftferifche @r=

Siehung ift in aBen Schulftufen unb ©ebölferungSflaffen
gu förbern.

3weite Dhefe: 1. Das Zeichnen ift tot ffinbergarten
ein wichtiges ©rgiehungSmittel. 2. gn jebem Sanbe
haben ffinbergartentjereine unb berwanbte ©efeBfctjaften
bie Aufgabe, bie anerîannten ©rgiehungSgtunbfähe beS

ffinbergartenS gu üerbreiten.

Dritte Dhefe: Der 3ei<henunterri<ht muh bie Schüler
befähigen, bie Statur unb bie ©egeuftänbe unb ©ot=
gänge in ber Statur unb in ber Umgebung nach Sform
unb gatbe gu beobachten unb baS ©eobac|tete einfach
unb flar bargufieBen. Das ©ebächtniSgeichnen muh bie

©runblage unb auf aBen Stufen einen organifchen
©eftanbteil beS 3e"henunterrichtS bilben.

©ierte Dhefe : gür ben 3eic|enunterri<ht ber SWittel»
unb höhern Schulen gelten bie gleichen ©runbfafce wie
für ben ©rimarunterridht, boch ift babei eine ©ertiefung
ber fünftlerifchen Sluffoffung anguftreben. Die ©er»
binbung beS ©tobeßierenS unb ber Çanbarbeit mit bem
3ei(hnen ift auf aBen Stufen gu förbern. Die ©rgeb»
niffe ber ©erfuche hierüber finb auf bem nächften ffon»
greh gu erörtern.

günfte Dhefe: 1. Sin ben Uniberfitäten ftnb gwecl»
mähige 3ei(hen!urfe eingurichten. 2. gn ben Disziplinen,
in benen baS 3eith,uen als ©rllärung unb Demonftration
bienen fann, ift bie geichnerifdhe gähigleit bei Prüfungen
mitguberücEftchtigett.

Sechfte Dhefe: 1. Die ©runblage beS 3eichenunter»
richtS unb ber gefamten fünftlerifchen ©rgieljung auf
aBen Stufen ber Schute ift bie jeichnerifche, b. h- fünft»
lerifdje ©ilbung beS SehrerS (©olfSfchuBehrer unb gadh»
lehrer). 2. Der 3ei<heounterricht in ben SehrerbilbungS»
anftalten, fowie in ben mittleren unb höheren Schulen
ift bon fünftlerifch unb päbagogifch gebilbeten gachlehrern
ju erteilen. 3. ®S wirb befchloffen, bah ouf bem
nächften ffongrefj über bie ©tgebniffe ber ÜJtafjnahmen,
bie sur ©erwirflichung ber unter 1 unb 2 gefieBten
gorberungen getroffen würben, ©ericht erftattet werbe.

©autoefett in Snjern. (fforrefp.) Die Stotij im
„Schweiger ©aublatt" bom 5. guli, es werbe in ber
Seuc|tenftabt biefeS gapr fo eifrig gebaut wie je gubor,
war gang gutrcffenb. ©cftänbig rücfen neue ©au--
gefpaune, teils in ben äujjeren Ouartieren, auf auS=
fictltSreichen §öheu unb im §irf<henmatt= ober ©al)uf)of=
gebiet auf ben ©tau. gm ^irfchenmattgebiet war iool)l
bie regfte ©autätigfeit in letter 3^it. Die ©obenpreife
bariieren bon gr. 40 bis 60 per Quabratmeter, waS
im ©ergleichc gu ben ©reifen, welche am äufjerften
©übe beS OunbolbiugerquartierS in ©afel begaljlt
werben, hier teilweife bißig genannt werben barf. Das
^irfchmattgebiet grengt unmittelbar an ben ©erfonen»
unb Staugierbahnhof, es hut eine borteilljafte Strahen»
einteiluitg, als beren ^auptgüge bie $irfchmatt=,
3entral», ©unbeS», unb ©tooSftrahe genannt werben
tonnen.

Da bie Stenbauten hier nach ©oüenbuug gröhten»
teils fofort begogen luerbcu unb bei bereu ©erfäufeu
ftets ein fchöner ©ewinn crgielt wirb, fo ift es begreif»
lieh, warum bie Spefulation huuptfächlich in biefein
©ebiete fo rege geworben ift.

SSenn nun noch baS neue Dranfit»©oftgebänbe,
baS bie Dberpofibireftion in ©ern fcheiuts neuerbingS
in ©rwägung gieljen foß, an bie 3eotral= unb §abS»
burgerftrahe gu ftehen fäme, fo würbe jebenfaßS bie
Ueberbauung biefeS ©ebieteS noch ein rafcljereS Dempo
annehmen.

Sugeru im aßgemeineu ift auf ber Stufe angelangt,
wo eS im fteten Slufblühen begriffen ift, banf ber
gitnftigen gentralen, herrlichen Sage unb ber angenehmen
SBohnberhältniffe bei nicht aßgn hohen Steuern.

©autoefett ttt Slarau. SluS ben ©erhanblungen beS

©emeinberateS bom 5. guli. ÜJtit Stüdficht auf bie
grage ber SBieberbefehung ber burch ben äöeggang beS
|>ercn Sl. SaliS, gngenieur, erlebigten Stabtingeuieur»
fteße wirb im SinberftänbniS mit ber ftäbtifchen ©au»
tommiffton geftü^t auf bie Datfache, bah öie in nächfter
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öffentlich behandelt zu werden verdient, denn der
Bundesboden ist öffentliches Gemeingut und foll und
darf nicht für Privatiuteressen verschenkt werden.

Uerbandswesen.
Der Streik der Gipser in Basel dauert schon fünf

Wochen. Jetzt bricht er wieder heftiger hervor, trotzdem
viele Gipser den Platz verlassen haben und kaum mehr
100 da sind. Die Gipser verlangen einen Minimal-
stnndenlvhn von 53 Rp., während die Arbeitgeber einen
Minimallohn nicht garantieren lind nur einen Durch-
schnittslohn ungefähr in dieser Höhe gewähren wollen.
Die Geldsammlungen für die Ausständigen hatten auf
hiesigem Platze erst einen mäßigen Erfolg und auch der
Demonstrationszug vom Sonntag versagte, da nur
sechs Fähnlein erschienen. Jetzt wird ein neuer Anlauf
genommen, um Frieden zu schließen und wenn er
wieder unerreichbar ist, dann soll der Streik zu einer
Machtfrage der gesamten Arbeiterschaft gemacht werden.
Wie dies zu machen ist in der jetzigen Zeit, da die

geschäftlichen Konjunkturen keineswegs günstige sind,
wird freilich nicht gesagt. Ein halbwegs annehmbares
Uebereinkommen ist jedenfalls dem längeren Streiken
vorzuziehen und bei einigem guten Willen sollte dato

nicht unmöglich sein.

Kein Schreine; streik in Vera. Die Schreinergehilseu,
welche seit Montag die Arbeit eingestellt hatten, haben
dieselbe am Donnerstag früh wieder aufgenommen.

Lohnbewegung der Maurer und Handlanger in Thun.
Dank dem Entgegenkommen der Meisterschaft und der

Vermittlung der Herren Rsgierungsstatthalter Pfister
und Polizeiinspektor Berger ist eine Verständigung er-
zielt worden. Die Offerte der Meister: Minimallohn für
Maurer 48 Cts. per Stunde, für Handlanger 36 Cts.
und 28 Cts. für Pflasterbuben wurde angenommen.
Ferner darf für die Unfallversicherung kein größerer
Abzug als 2 Prozent gemacht werden. Die Arbeiter,
die mehr als 5 Kilometer vom Arbeitsplatz entfernt
wohnen, erhalten einen Zuschlag von 20 Prozent. Der
neue Tarif gilt 2 Jahre; Kündigungsfrist 3 Monate.

Verschiedenes.
Der internationale Kongreß für die Förderung des

Zeichenunterrichts in Bern hat folgende sechs Thesen

angenommen:
Erste These: 1. Der Zeichenunterricht ist in allen

Schulen von der untersten Stufe an ein Hauptunter-
richtssach und obligatorisch. 2. Auch die übrigen Unter-
richtsgebiete müssen sich des Zeichnens als eines Aus-
druckmittels bedienen. 3. Die Unterweisung im Zeichnen
muß auf die Gesetze der natürlichen Entwicklung des
Kindes begründet werden. Der Schüler muß das
Zeichnen als ein Ausdrucksmittel für seine Empfindungen
und Gedanken selbständig gebrauchen lernen. 4. Für
die Aufnahme in die Berufsschule und das Technikum
wird eine Prüfung im Zeichnen gefordert. 5. Das
Schulzimmer muß in Bezug auf Einrichtung. Ausstatt-
ung, Wandschmuck u. f. w. den Forderungen der künst-
lerischen Erziehung entsprechen. 6. Künstlerische Er-
ziehung ist in allen Schulstufen und Bevölkerungsklaffen
zu fördern.

Zweite These: 1. Das Zeichnen ist im Kindergarten
ein wichtiges Erziehungsmittel. 2. In jedem Lande
haben Kindergartenvereine und verwandte Gesellschaften
die Aufgabe, die anerkannten Erziehungsgrundsätze des

Kindergartens zu verbreiten.

Dritte These: Der Zeichenunterricht muß die Schüler
befähigen, die Natur und die Gegenstände und Vor-
gänge in der Natur und in der Umgebung nach Form
und Farbe zu beobachten und das Beobachtete einfach
und klar darzustellen. Das Gedächtniszeichnen muß die

Grundlage und auf allen Stufen einen organischen
Bestandteil des Zeichenunterrichts bilden.

Vierte These: Für den Zeichenunterricht der Mittel-
und höhern Schulen gelten die gleichen Grundsätze wie
für den Primarunterricht, doch ist dabei eine Vertiefung
der künstlerischen Auffassung anzustreben. Die Ver-
bindung des Modellierens und der Handarbeit mit dem
Zeichnen ist auf allen Stufen zu fördern. Die Ergeb-
nisse der Versuche hierüber sind auf dem nächsten Kon-
greß zu erörtern.

Fünfte These: 1. An den Universitäten sind zweck-
mäßige Zeichenkurse einzurichten. 2. In den Disziplinen,
in denen das Zeichnen als Erklärung und Demonstration
dienen kann, ist die zeichnerische Fähigkeit bei Prüfungen
mitzuberückfichtigen.

Sechste These: 1. Die Grundlage des Zeichenunter-
richts und der gesamten künstlerischen Erziehung auf
allen Stufen der Schule ist die zeichnerische, d. h. künst-
lerische Bildung des Lehrers (Volksschullehrer und Fach-
lehrer). 2. Der Zeichenunterricht in den Lehrerbildungs-
anstalten, sowie in den mittleren und höheren Schulen
ist von künstlerisch und pädagogisch gebildeten Fachlehrern
zu erteilen. 3. Es wird beschlossen, daß auf dem
nächsten Kongreß über die Ergebnisse der Maßnahmen,
die zur Verwirklichung der unter 1 und 2 gestellten
Forderungen getroffen wurden, Bericht erstattet werde.

Bauwesen i» Luzern. (Korresp.) Die Notiz im
„Schweizer Ballblatt" vom 5. Juli, es werde in der
Leuchtenstadt dieses Jahr so eifrig gebaut wie je zuvor,
war ganz zutreffend. Beständig rücken neue Bau-
gespanne, teils in den äußeren Quartieren, auf aus-
sichtsreichen Höhen und im Hirschenmatt- oder Bahnhof-
gebiet auf den Plan. Im Hirschenmattgebiet war wohl
die regste Balltätigkeit in letzter Zeit. Die Bodenpreise
variieren von Fr. 40 bis 60 per Quadratmeter, was
im Vergleiche zu den Preisen, welche am äußersten
Ende des Gundoldingerquartiers in Basel bezahlt
werden, hier teilweise billig genannt werden darf. Das
Hirschmattgebiet grenzt unmittelbar an den Personen-
und Rangierbahnhof, es hat eine vorteilhafte Straßen-
einteilnug, als deren Hanptzüge die Hirschmatt-,
Zentral-, Bundes-, und Moosstraße genannt werden
können.

Da die Neubauten hier nach Vollendung größten-
teils sofort bezogen werden und bei deren Verkäufen
stets ein schöner Gewinn erzielt wird, so ist es begreif-
lich, warum die Spekulation hauptsächlich in diesem
Gebiete so rege geworden ist.

Wenn nun noch das neue Transit-Postgebäude,
das die Oberpvstdirektion in Bern scheiuts neuerdings
in Erwägung ziehen soll, an die Zentral- und Habs
burgerstraße zu stehen käme, so würde jedenfalls die
Ueberbauung dieses Gebietes noch ein rascheres Tempo
annehmen.

Luzern im allgemeinen ist auf der Stufe angelangt,
wo es im steten Aufblühen begriffen ist, dank der
günstigen zentralen, herrlichen Lage und der angenehmen
Wohnverhältnisse bei nicht allzu hohen Steuern.

Bauwesen in Aarau. Aus den Verhandlungen des
Gemeinderates vom 5. Juli. Mit Rücksicht aus die
Frage der Wiederbesetzung der durch den Weggang des
Herrn A. Salis, Ingenieur, erledigten Stadtingenieur-
stelle wird im Einverständnis mit der städtischen Bau-
Commission gestützt auf die Tatsache, daß die in nächster
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